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Unterhaltsrechtliche Leitlinien des Schleswig-Holsteinischen OLG
(Stand: 1.7.2005)

Die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate
des OLG Schleswig dienen nur als Hilfsmittel zur Be-
stimmung des angemessenen Unterhalts. Sie beruhen auf
f�r typische Sachverhalte geltenden Erfahrungswerten.
Insofern sollen sie zu einer einheitlichen Rechtsprechung
beitragen. Sie haben jedoch keine bindende Wirkung und
kçnnen die Pr�fung des Einzelfalls nicht ersetzen.

Unterhaltsrechtlich maßgebendes
Einkommen

Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist
stets zu unterscheiden, ob es um Verwandten- oder Ehe-
gattenunterhalt sowie ob es um Bedarfsbemessung einer-
seits oder Feststellung der Leistungsf�higkeit andererseits
geht. Das unterhaltsrechtliche Einkommen ist nicht im-
mer identisch mit dem steuerrechtlichen Einkommen.
Einkommen kçnnen auch aufgrund einer unterhaltsrecht-
lichen Obliegenheit erzielbare Eink�nfte sein (fiktives
Einkommen).

1. Geldeinnahmen
1.1 Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe
aller Eink�nfte einschließlich Weihnachts-, Urlaubsgeld,
Tantiemen und Gewinnbeteiligungen sowie anderer Zu-
lagen.

1.2 Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen, werden
sie auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen (z.B.
Abfindungen) sind auf einen angemessenen Zeitraum
(in der Regel mehrere Jahre) zu verteilen.

1.3 �berstundenverg�tungen werden dem Einkommen
voll zugerechnet, soweit sie berufstypisch sind und das
in diesem Beruf �bliche Maß nicht �berschreiten.

1.4 Ersatz f�r Spesen und Reisekosten sowie Auslçsun-
gen gelten in der Regel als Einkommen. Damit zusam-
menh�ngende Aufwendungen, vermindert um h�usliche
Ersparnis, sind jedoch abzuziehen. Die Ersparnis wird in
der Regel mit einem Drittel bewertet und (außer Kilo-
metergeld) insoweit dem Einkommen hinzugerechnet.

1.5 Bei Selbst�ndigen (insbesondere Unternehmer, frei-
beruflich T�tige) wird das Einkommen nach Wirtschafts-
jahren ermittelt. Steuerliche Belastungen werden grund-
s�tzlich nur in dem tats�chlich entrichteten Umfange
abgezogen, und zwar unabh�ngig davon, f�r welches
Veranlagungsjahr sie angefallen sind. F�r die Bemessung
von Unterhalt ist grunds�tzlich auf das Durchschnittsein-
kommen von drei Wirtschaftsjahren abzustellen, wobei
dieser Zeitraum von dem letzten Jahr an zur�ckgerechnet
wird, f�r welches ausreichende Einkommensunterlagen
vorliegen. Bei erheblich schwankenden Eink�nften kann
auch ein anderer Zeitraum zugrunde gelegt werden.

Abschreibungen auf betriebliche Wirtschaftsg�ter (Ab-
setzung f�r Abnutzung: AfA) stehen in der Regel ent-
sprechende Ausgaben f�r Betriebsmittel gegen�ber; sie
sind deshalb grunds�tzlich gewinnmindernd abzusetzen.
Soweit die zul�ssigen steuerlichen Absetzungsbetr�ge
erheblich �ber das tats�chliche Ausmaß der Wertmin-
derung hinausgehen (etwa bei Geb�uden), kçnnen sie in
diesem Umfang unterhaltsrechtlich nicht ber�cksichtigt
werden.

F�r das Einkommen eines Selbst�ndigen ist grunds�tzlich
sein Gewinn maßgebend. Ausnahmsweise kann auf seine
Privatentnahmen abgestellt werden, soweit sie Ausdruck
seines bisherigen Lebensstandards sind.

1.6 Zum Einkommen z�hlen auch Eink�nfte aus Vermie-
tung, Verpachtung sowie aus Kapitalvermçgen, wobei die
Eink�nfte grunds�tzlich auf das Jahr umgelegt werden.

1.7 Steuererstattungen und Steuernachzahlungen sind in
der Regel in dem Jahr, in dem sie anfallen, zu ber�ck-
sichtigen und auf die einzelnen Monate umzulegen. So-
weit Erstattungen auf Aufwendungen beruhen, die unter-
haltsrechtlich nicht zu ber�cksichtigen sind, bleiben auch
die Steuererstattungen außer Betracht.

1.8 Zum Einkommen z�hlen auch sonstige Einnahmen
(z.B. Trinkgelder).

2. Sozialleistungen gehçren wie folgt zum Einkom-
men:

2.1 Arbeitslosengeld (§ 117 SGB III) und Krankengeld.

2.2 Arbeitslosengeld II (§§ 19–32 SGB II) beim Ver-
pflichteten, beim Unterhaltsberechtigten nur, soweit der
Unterhaltsanspruch nicht mehr �bergeleitet werden kann
oder feststeht, dass er nicht �bergeleitet werden wird.

2.3 Wohngeld, soweit es nicht erhçhte Wohnkosten
deckt.

2.4 BafçG-Leistungen, auch soweit sie als Darlehen ge-
w�hrt werden, mit Ausnahme von Vorausleistungen nach
§§ 36, 37 BafçgG.

2.5 Erziehungsgeld nur in den Ausnahmef�llen des § 9
S. 2 Bundeserziehungsgeldgesetz.

2.6 Leistungen aus Unfall- und Versorgungsrenten nach
Abzug eines Betrages f�r tats�chliche Mehraufwendun-
gen; § 1610a BGB ist zu beachten.

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blindengeld,
Schwerbesch�digten- und Pflegezulagen nach Abzug eines
Betrages f�r tats�chliche Mehraufwendungen; § 1610a
BGB ist zu beachten.

2.8 Der Anteil des Pflegegelds bei der Pflegeperson,
durch den ihre Bem�hungen abgegolten werden. Bei
Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies nach
Maßgabe des § 13 Abs. 6 SGB XI.
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2.9 Beim Verwandtenunterhalt in der Regel Leistungen
zur Grundsicherung (§§ 41–43 SGB XII).
2.10 Sonstige Sozialhilfe nach SGB XII z�hlt nicht zum
Einkommen.

2.11 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
z�hlen nicht zum Einkommen.

3. Kindergeld
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet. Es
wird nach § 1612b BGB ausgeglichen (vgl. auch Nr. 14).

4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitsgebers
Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers, z.B.
Firmenwagen oder freie Kost und Logis, sind Einkom-
men, soweit sie entsprechende Eigenaufwendungen er-
sparen.

5. Wohnwert
Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen
Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des Vermçgens
unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu behandeln. Neben
dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz anzusetzen.

Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohnwert den
ber�cksichtigungsf�higen Schuldendienst, erforderliche
Instandhaltungskosten und die verbrauchsunabh�ngigen
Kosten, mit denen ein Mieter �blicherweise nicht belastet
wird, �bersteigt.
W�hrend des Getrenntlebens ist grunds�tzlich die er-
sparte Miete anzusetzen, die angesichts der wirtschaftli-
chen Verh�ltnisse angemessen w�re. Nach der Scheidung
ist vom vollen Mietwert auszugehen.

6. Haushaltsf�hrung
F�hrt jemand unentgeltlich f�r einen in h�uslicher Ge-
meinschaft lebenden Partner den Haushalt, so ist hierbei
ein Einkommen anzusetzen. Voraussetzung ist jedoch,
dass der Partner hinreichend leistungsf�hig ist.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit
Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit kann
nach Billigkeit (§ 1577 Abs. 2 BGB) ganz oder teilweise
unber�cksichtigt bleiben, vgl. BGH v. 22.1.2003 – XII
ZR 186/01, MDR 2003, 697 = BGHReport 2003, 495 =
FamRZ 2003, 518.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen Dritter (z.B. Geldleistungen,
Wohnungsgew�hrung) sind regelm�ßig nicht als Einkom-
men zu ber�cksichtigen, es sei denn, die Ber�cksichti-
gung entspricht dem Willen des zuwendenden Dritten.

9. Erwerbsobliegenheit und Einkommensfiktion
Im Unterhaltsrecht ist jegliche Einkommensquelle, ins-
besondere auch die eigene Erwerbsf�higkeit, in zumut-
barem Umfang zu nutzen. Soweit dies aus unterhalts-
rechtlich vorwerfbaren Gr�nden nicht geschieht, ist dem
Betreffenden das erzielbare Einkommen fiktiv zuzurech-
nen.

Begibt sich jemand einer Einkommensquelle, insbeson-
dere seines Arbeitsplatzes, aus unterhaltsrechtlich vor-
werfbaren Gr�nden, so ist ihm das bisherige Einkommen

f�r eine �bergangszeit fiktiv zuzurechnen. Danach ist
ihm das Einkommen nur so weit fiktiv zuzurechnen, als
es ihm vermittels der gebotenen besonderen Bem�hungen
mçglich w�re, eine gleichwertige, ersatzweise auch zu-
mutbare geringerwertige Erwerbsquelle zu erlangen.

10. Bereinigung des Einkommens
10.1 Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben
und/oder angemessene Vorsorgeaufwendungen abzuset-
zen (Nettoeinkommen).

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen.

10.2.1 Notwendige berufsbedingte Aufwendungen wer-
den vom Einkommen nur abgezogen, soweit sie konkret
nachgewiesen sind. Eine Pauschale wird nicht gew�hrt.

10.2.2 F�r Fahrten zum Arbeitsplatz werden die Kosten
einer Pkw-Benutzung mit einer Kilometerpauschale von
0,30 E (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 JVEG) f�r die ersten 30 km, f�r
die weitere Fahrtstrecke mit 0,20 E ber�cksichtigt.

�berschreiten die Fahrtkosten 15 % des sich nach Abzug
von Steuern und Sozialabgaben ergebenden Einkom-
mens, muss dargelegt werden, weshalb die Benutzung
von çffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar ist.

Neben der Kilometerpauschale kçnnen Finanzierungs-
kosten f�r die Anschaffung des Pkw regelm�ßig nicht
angesetzt werden.

10.2.3 Bei Auszubildenden wird auf die Ausbildungsver-
g�tung ein Abzug eines Pauschalbetrages von 90 E ange-
rechnet. Diese Pauschale deckt in der Regel den allgemei-
nen und ausbildungsbedingten Mehrbedarf mit Ausnahme
von Fahrtkosten.

10.3 Kinderbetreuungskosten sind abzugsf�hig, soweit
die Betreuung durch Dritte infolge der Berufst�tigkeit
erforderlich ist.

10.4 Angemessene Tilgungsraten auf Schulden, die auf
das eheliche Zusammenleben zur�ckzuf�hren sind oder
die durch die Auflçsung der Ehe unabwendbar entstanden
sind, werden in der Regel einkommensmindernd ber�ck-
sichtigt. Unverh�ltnism�ßig hohe Kosten f�r die Ehewoh-
nung (auch Einfamilienhaus) sind nur f�r eine �ber-
gangszeit nach der Trennung abzusetzen.

Soweit der Mindestbedarf der Unterhaltsberechtigten
nicht gewahrt ist, hat der Schuldendienst so weit wie
mçglich und zumutbar zur�ckzustehen. F�r minderj�h-
rige Kinder soll mçglichst der Regelbetrag gesichert
bleiben.

Im Einzelfall sind in eine umfassende Interessenabw�gung
unter Billigkeitsgrunds�tzen die Belange der Unterhalts-
berechtigten, des Unterhaltsschuldners (insbesondere sein
Interesse an der Verhinderung einer wachsenden Verschul-
dung) wie auch der Fremdgl�ubiger einzubeziehen.

Sind einkommensmindernd anzusetzende Schulden be-
reits Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung
�ber einen Gesamtschuldnerausgleich nach § 426 BGB,
sind sie f�r die Unterhaltsbemessung nicht zu ber�ck-
sichtigen.

10.5 Sind Kinder zu unterhalten, die die ehelichen Le-
bensverh�ltnisse mit gepr�gt haben, so ist vom Einkom-
men der jeweils zu erbringende Kindesunterhalt vorweg
abzusetzen.
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Soweit Barunterhaltspflichten erf�llt werden, wird der
jeweilige Tabellenbetrag (ohne K�rzung um das h�lftige
Kindergeld) abgezogen. Liegen die tats�chlichen Zahlun-
gen unter dem an sich geschuldeten Unterhalt, so wird nur
ihr Betrag unter Hinzurechnung des h�lftigen Kindergel-
des abgezogen.

Betreut ein erwerbst�tiger Ehegatte ein minderj�hriges
Kind, so wird sein Einkommen um die Kosten gek�rzt,
die er zur Ermçglichung seiner Erwerbst�tigkeit f�r das
Kind aufwenden muss. Auch kann beim Ehegattenunter-
halt das Einkommen im Einzelfall um einen angemesse-
nen Betrag f�r die von ihm geleistete Betreuung gemin-
dert werden.

10.6 Die vermçgenswirksame Leistung des Arbeitgebers
und die Arbeitnehmer-Sparzulage gehçren nicht zum Ein-
kommen. Der vermçgenswirksam gesparte Betrag min-
dert nicht das anrechenbare Einkommen.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)
Der Unterhaltsbedarf eines Kindes wird der D�sseldorfer
Tabelle entnommen. Deren Stand vom 1. Juli 2005 legt
die dem Text im Anhang nachfolgende Tabelle zugrunde.
Sie ist erg�nzt um die Bedarfsbetr�ge eines vollj�hrigen,
im Haushalt eines Elternteils wohnenden Kindes.

11.1 Kranken- und Pflegeversicherungskosten sind in den
Bedarfsbetr�gen nicht enthalten.

11.2 Die Bedarfsbetr�ge sind auf den gegen�ber einem
Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigen abge-
stellt. Bei einer geringeren oder grçßeren Zahl von Unter-
haltsberechtigten ist in der Regel um eine Stufe herauf-
oder herabzustufen.

In den oberen Gruppen kann im Einzelfall insbesondere
aus kindgerechten Gr�nden eine Bedarfsbegrenzung an-
gezeigt sein.

Erreicht das dem Unterhaltspflichtigen nach Abzug aller
Unterhaltslasten verbleibende Einkommen nicht den f�r
die Tabellengruppe ausgewiesenen Bedarfskontroll-
betrag, so kann so weit herabgestuft werden, dass dem
Unterhaltsschuldner der entsprechende Kontrollbetrag
verbleibt.

12. Minderj�hrige Kinder
12.1 Der Betreuungsunterhalt im Sinne des § 1606 Abs. 3
S. 2 BGB entspricht wertm�ßig in der Regel dem vollen
Barunterhalt. Der betreuende Elternteil braucht neben
dem anderen Elternteil in der Regel keinen Barunterhalt
zu leisten.

12.2 Eigenes Einkommen des minderj�hrigen Kindes
wird auf den Barunterhaltsanspruch des Kindes mit R�ck-
sicht auf die Betreuungslast des anderen Elternteils nach
Billigkeit angerechnet.

Arbeitseink�nfte geringen Umfangs (z.B. Ferienjobs)
oder aus unterhaltsrechtlich nicht gebotener T�tigkeit
bleiben unber�cksichtigt.

12.3 Verf�gen beide Eltern �ber Einkommen, wird der
Bedarf minderj�hriger Kinder im Verh�ltnis zu dem El-
ternteil, der den Barunterhalt zu leisten hat, in der Regel

allein nach seinem Einkommen ermittelt. Ausnahms-
weise kann der betreuende Elternteil zur Barunterhalts-
leistung entlastend herangezogen werden, wenn sein Ein-
kommen das des anderen Elternteils wesentlich
�bersteigt. Die Entlastung wird dann nach den Umst�n-
den des Einzelfalles bemessen.

12.4 Bei Zusatzbedarf des Unterhaltsberechtigten (Pro-
zesskostenvorschuss, Mehrbedarf, Sonderbedarf) gilt
§ 1606 Abs. 3 S. 1 BGB.

13. Vollj�hrige Kinder
3.1 F�r den Unterhalt vollj�hriger Kinder gilt Folgendes:

Lebt das vollj�hrige Kind im Haushalt eines Elternteils,
so ist sein Bedarf grunds�tzlich der Unterhaltstabelle zu
entnehmen.

Lebt das Kind nicht mehr im Haushalt eines Elternteils,
so ist zu unterscheiden:

– Der Unterhaltsbedarf eines Studierenden betr�gt in
der Regel 630 E (ab 1.1.2002). F�r die Vorjahre
wird auf die von der D�sseldorfer Tabelle aufgef�hr-
ten Betr�ge verwiesen. Kranken-/Pflegeversiche-
rungskosten sind hierin nicht enthalten.

– F�r andere Kinder kann bei eigenem Haushalt der-
selbe Betrag zugrunde gelegt werden; dann entfallen
der Freibetrag (s.o. 10.2.3) und andere Absetzungen
f�r berufsbedingte Aufwendungen.

13.2 S�mtliche Eink�nfte (auch BAfçG-Darlehen) wer-
den auf den Bedarf vollj�hriger Kinder angerechnet.

13.3 Verf�gen beide Eltern �ber Einkommen, ergibt sich
der Bedarf vollj�hriger Kinder, soweit daf�r die Tabelle
maßgebend ist, grunds�tzlich nach dem zusammenge-
rechneten Einkommen beider Eltern, jedoch ist wegen
doppelter Haushaltsf�hrung in der Regel um eine Stufe
herabzustufen.

Den offenen Bedarf haben die Eltern anteilig zu befrie-
digen, und zwar grunds�tzlich im Verh�ltnis ihrer Ein-
kommen zueinander. Dabei werden nur die Einkommens-
teile zueinander ins Verh�ltnis gesetzt, die jeweils �ber
dem großen Selbstbehalt liegen, und zwar nach Abzug
vorrangiger Unterhaltspflichten. Ein Elternteil hat jedoch
hçchstens den Unterhalt zu leisten, der sich allein aus
seinem Einkommen gem�ß der Unterhaltstabelle ergibt.

14. Verrechnung des Kindergeldes
Die Anrechnung von Kindergeld und anderen kindbezo-
genen Leistungen richtet sich nach den §§ 1612b, 1612c
BGB. Wegen der Kindergeldanrechnung nach § 1612b
Abs. 5 BGB wird auf die Anlage zur Unterhaltstabelle
verwiesen. Bei vollj�hrigen und privilegiert vollj�hrigen
Kindern gem�ß § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB wird das Kinder-
geld auf den Bedarf des Kindes vorweg voll angerechnet.

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf
15.1 Bei der Bedarfsbemessung darf nur ehepr�gendes
Einkommen ber�cksichtigt werden. Bei Aufnahme oder
Erweiterung einer Erwerbst�tigkeit nach Trennung/
Scheidung gilt das (Mehr-)Einkommen als pr�gend
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(BGH v. 13.6.2001 – XII ZR 343/99, MDR 2001, 991 =
BGHReport 2001, 549 m. Anm. Niepmann = FamRZ
2001, 986).

Soweit Barunterhaltspflichten erf�llt werden, wird der
jeweilige Tabellenbetrag (ohne K�rzung um das h�lftige
Kindergeld) abgezogen. Liegen die tats�chlichen Zahlun-
gen unter dem an sich geschuldeten Unterhalt, so wird nur
ihr Betrag unter Hinzurechnung des h�lftigen Kindergel-
des abgezogen.

Die Ersparnis durch eine Haushaltsgemeinschaft kann
nach den Umst�nden des Einzelfalles bedarfmindernd
ber�cksichtigt werden (vgl. Nr. 10.5).

15.2 Der Bedarf des unterhaltsberechtigten Ehegatten
bestimmt sich zu 3/7 des Arbeitseinkommens des Unter-
haltsverpflichteten, falls der Unterhaltsberechtigte kein
eigenes Einkommen erzielt, oder zu 3/7 des Unterschieds-
betrages der Arbeitseinkommen des Verpflichteten und
des Berechtigten (Differenzmethode).

F�r sonstiges Einkommen (Renten usw.) tritt an die Stelle
der 3/7-Quote grunds�tzlich Halbteilung, falls nicht eine
Herabsetzung dieser h�lftigen Beteiligung durch beson-
dere Gr�nde gerechtfertigt erscheint.

15.3 Der rechnerische Anspruch auf Unterhalt wird be-
grenzt durch den vollen Unterhalt, gemessen an den ehe-
lichen Lebensverh�ltnissen (§ 1578 BGB). Bei hçheren
Einkommen bleiben Teile, die regelm�ßig und in ange-
messenem Umfang zur Vermçgensbildung verwandt
worden sind, grunds�tzlich unber�cksichtigt.

15.4 Vom Einkommen des Unterhaltspflichtigen sind
– wie die eigenen Kosten f�r angemessene Krankheits-
und Altersvorsorge – grunds�tzlich auch die des Berech-
tigten vorweg abzusetzen.

Soweit nicht der notwendige laufende Unterhalt gedeckt
ist, hat der Elementarunterhalt Vorrang vor der Alters-
vorsorge.

Die Kosten f�r die angemessene Vorsorge f�r Alter,
Erwerbs- und Berufsunf�higkeit errechnen sich in folgen-
den Stufen:

a) der an sich geschuldete Elementarunterhalt wird mit
Hilfe der sog. Bremer Tabelle auf ein fiktives Brutto-
einkommen hochgerechnet.

b) Danach bemessen sich unter Anwendung des Bei-
tragssatzes, der jeweils f�r die gesetzliche Rentenver-
sicherung gilt, die Vorsorgekosten.

c) Sie werden von dem Einkommen des Unterhalts-
pflichtigen vorweg abgesetzt. Danach wird der Ele-
mentarunterhalt endg�ltig festgesetzt.

15.5 Trennungsbedingter Mehrbedarf kann – ggf. im
Wege der Sch�tzung nach § 287 ZPO – hinzugerechnet
werden, sofern die tats�chlichen Voraussetzungen kon-
kret dargelegt werden.

16. Bed�rftigkeit
Vgl. Nr. 15.2.

17. Erwerbsobliegenheit
17.1 Bei Betreuung eines Kindes durch den unterhalts-
berechtigten Ehegatten besteht f�r diesen in der Regel
eine Erwerbsobliegenheit erst, wenn das j�ngste Kind das

neunte Lebensjahr vollendet hat. Ab dem zwçlften Le-
bensjahr des j�ngsten Kindes besteht in der Regel eine
Obliegenheit zur halbschichtigen Erwerbst�tigkeit, ab
Vollendung des 15. Lebensjahres des j�ngsten Kindes
in der Regel eine Obliegenheit zur vollen Erwerbst�tig-
keit. Davon kann abgewichen werden, vor allem bei
mehreren Kindern oder bei Fortsetzung einer bereits vor
Trennung nicht wegen einer Notlage ausge�bten T�tig-
keit.

17.2 In der Regel besteht f�r den Berechtigten im ersten
Jahr nach der Trennung keine Obliegenheit zur Auf-
nahme oder Ausweitung einer Erwerbst�tigkeit.

Weitere Unterhaltsanspr�che

18. Anspr�che nach § 1615l BGB
Der Bedarf der Mutter und des Vaters eines nichtehe-
lichen Kindes richtet sich nach der Lebensstellung des
betreuenden Elternteils.

19. Elternunterhalt
Beim Bedarf der Eltern sind Leistungen zur Grundsiche-
rung nach §§ 41 ff. SGB XII zu ber�cksichtigen (vgl.
Nr. 2.9).

20. Lebenspartnerschaft
Bei Getrenntleben oder Aufheben der Lebenspartner-
schaft gelten §§ 12, 16 LPartG.

Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt
21.1 Ausgangspunkt ist das anrechenbare Einkommen
des Unterhaltspflichtigen. Gegen�ber minderj�hrigen
und privilegiert vollj�hrigen Kindern gilt der sog. kleine
Selbstbehalt gem�ß § 1603 Abs. 2 BGB. Gegen�ber Ehe-
gatten und vollj�hrigen Kindern ist dem Unterhaltspflich-
tigen der sog. große Selbstbehalt gem�ß § 1603 Abs. 1,
§ 1581 S. 1 BGB zu belassen. Beim kleinen und dem
großen Selbstbehalt sind bis zu 400 E f�r Unterkunft
einschließlich umlagef�higer Nebenkosten und Heizung
(Warmmiete) enthalten.

21.2 Der kleine Selbstbehalt betr�gt 890 E.

21.3 Der große Selbstbehalt betr�gt 990 E.

21.3.1 Der angemessene Selbstbehalt gegen�ber der Mut-
ter und dem Vater eines nichtehelichen Kindes (§ 1615l
BGB) kann �ber dem großen Selbstbehalt liegen. Die
Festlegung muss der Entscheidung im Einzelfall �ber-
lassen bleiben unter Ber�cksichtigung der Einkommens-
und Vermçgensverh�ltnisse aller Beteiligten. Gesetzliche
Unterhaltspflichten des Unterhaltsschuldners sind ange-
messen zu ber�cksichtigen.

21.3.2 Der angemessene Selbstbehalt gegen�ber den El-
tern sollte deutlich �ber dem großen Selbstbehalt liegen.
Die genaue Festlegung muss der Entscheidung im Einzel-
fall �berlassen bleiben unter Ber�cksichtigung der Ein-
kommens- und Vermçgensverh�ltnisse der Beteiligten.
Gesetzliche Unterhaltspflichten des Unterhaltsschuldners
sind angemessen zu ber�cksichtigen.
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21.4 Der eheangemessene Selbstbehalt beim Ehegatten-
unterhalt bel�uft sich in Hçhe des großen Selbstbehalts
mit 990 E.

21.5 Eine Anpassung der Selbstbehaltswerte kann nach
den Umst�nden des jeweiligen Einzelfalles (Herabset-
zung z.B. bei kostenfreiem Wohnen; Erhçhung bei be-
sonders hohen Mietkosten) erfolgen.

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenleben-
den Ehegatten

22.1 Ist bei Unterhaltsanspr�chen Minderj�hriger und
diesen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellten
Kindern der Unterhaltspflichtige verheiratet, werden f�r
den mit ihm zusammenlebenden Ehegatten im Regelfall
580 E angesetzt.

22.2 Ist bei Unterhaltsanspr�chen vollj�hriger Kinder,
Enkeln oder nach § 1615l Abs. 1 und 2 BGB der Unter-
haltspflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm zu-
sammenlebenden Ehegatten im Regelfall 740 E ange-
setzt.

22.3 Ist bei Unterhaltsanspr�chen der Eltern das unter-
haltspflichtige Kind verheiratet, werden f�r den mit ihm
zusammenlebenden Ehegatten im Regelfall 990 E ange-
setzt.

23. Mangelfall
23.1 Reicht unter Wahrung des großen Selbstbehalts das
Einkommen zur Deckung des Bedarfs der gleichrangig
berechtigten Unterhaltsgl�ubiger (Ehegatte, minderj�h-
rige Kinder und diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB
gleichgestellten Kindern) nicht aus, so liegt ein Mangel-
fall vor. Die Unterhaltsbedarfss�tze sind dann zu k�rzen.

23.2 Die Einsatzbetr�ge im Mangelfall belaufen sich wie
folgt:

23.2.1 Bei Minderj�hrigen und diesen nach § 1603 Abs. 2
S. 2 BGB gleichgestellten Kindern nach Gruppe 6 der
D�sseldorfer Tabelle.

23.2.2 Bei getrenntlebenden/geschiedenen Ehegatten auf
890 E.

23.2.3 Bei mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenle-
benden Ehegatten auf 580 E.

Anrechenbares Einkommen des Unterhaltsberechtigten
ist vom Einsatzbetrag abzuziehen.

23.3 Berechnung des Mangelfalles

Von dem anrechenbaren Einkommen des Unterhalts-
pflichtigen ist zun�chst der große Selbstbehalt abzuzie-
hen, es ergibt sich der verteilungsf�hige Restbetrag.

Im Verh�ltnis der Bedarfss�tze wird der verteilungsf�hige
Restbetrag auf die Unterhaltsberechtigten verteilt.

Die K�rzung, die dem Vomhundersatz nach § 1612a
Abs. 2 BGB entspricht, berechnet sich nach der Formel:

Vhs = V : S � 100

Vhs = Vomhundertsatz

S = Summe der Einsatzbetr�ge aller Berechtigten

V = Verteilungsmasse (Verteilungsf�higer Restbetrag des
Einkommens des Unterhaltspflichtigen)

Der anteilig gek�rzte Unterhalt ergibt sich aus der Multi-
plikation des Einsatzbetrages des jeweiligen Unterhalts-
berechtigten (23.2.1 bis 23.2.3) mit dem Vomhundertsatz.

Soweit danach beim Unterhalt minderj�hriger Kinder und
diesen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellten
Kindern der Tabellenbetrag der Gruppe 6 der D�ssel-
dorfer Tabelle nicht voll gedeckt ist, ist er aus der Diffe-
renz zwischen dem großen und kleinen Selbstbehalt auf-
zuf�llen. Bei mehreren Kindern geschieht dies nach
Kopfteilen oder – bei erheblichen Unterschieden im Fehl-
betrag – dementsprechend in quotaler Aufteilung.

Das im Rahmen der Mangelfallberechnung gewonnene
Ergebnis ist zu korrigieren, wenn die errechneten Betr�ge
�ber den ohne Mangelfallk�rzung ermittelten Bedarfs-
s�tzen liegt.

23.4 F�r die Kindergeldverrechnung gilt § 1612b BGB.

Sonstiges

24. Rundung
Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro zu runden.

25. Ost-West-F�lle
Bei sog. Ost-West-F�llen richtet sich der Bedarf des
Kindes nach der an seinem Wohnsitz geltenden Unter-
haltstabelle, der Selbstbehalt des Pflichtigen nach den an
dessen Wohnsitz geltenden Selbstbehaltss�tzen.
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Anhang

I. D�sseldorfer Tabelle:

Altersstufe bis Volldg.
des 6. Lbj.

vom 7. bis Volldg.
des 12. Lbj.

vom 13. bis
Volldg. des 18.

Lbj.

ab Volldg. des
18. Lbj.

Euro Euro Euro Euro Euro

Regelbetr�ge
n. d. Regelbetrags-
Verordnung

204 247 291

Nettoeinkommen
des Unterhalts-
pflichtigen in Euro

Bedarfskontroll-
betrag in Euro

Gem�ß Anm. 11.2
ab Gruppe 7

Gruppe

1. bis 1.300 204 247 291 335

2. 1.300–1.500 219 265 312 359

3. 1.500–1.700 233 282 332 382

4. 1.700–1.900 247 299 353 406

5. 1.900–2.100 262 317 373 429

6. 2.100–2.300 276 334 393 453

7. 2.300–2.500 290 351 414 476 1.200

8. 2.500–2.800 306 371 437 503 1.250

9. 2.800–3.200 327 396 466 536 1.350

10. 3.200–3.600 347 420 495 570 1.450

11. 3.600–4.000 368 445 524 603 1.550

12. 4.000–4.400 388 470 553 637 1.650

13. 4.400–4.800 408 494 582 670 1.750

14. �ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles

II. Kindergeldverrechnungstabellen in Euro:
Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 1. bis 3. Kind von je 77 E:

Einkommensgruppe 1–5 Jahre 6–11 Jahre 12–17 Jahre

1 = 100 % 204 – 5 = 199 247 – 0 = 247 291 – 0 = 291

2 = 107 % 219 – 20 = 199 265 – 8 = 257 312 – 0 = 312

3 = 114 % 233 – 34 = 199 282 – 25 = 257 332 – 16 = 316

4 = 121 % 247 – 48 = 199 299 – 42 = 257 353 – 37 = 316

5 = 128 % 262 – 63 = 199 317 – 60 = 257 373 – 57 = 316

6 = 135 % 276 – 77 = 199 334 – 77 = 267 393 – 77 = 316
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Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 4. Kind von 89,50 E:

Einkommensgruppe 1–5 Jahre 6–11 Jahre 12–17 Jahre

1 = 100 % 204 – 17,50 = 186,50 247 – 2,50 = 244,50 291 – 0 = 291

2 = 107 % 219 – 32,50 = 186,50 265 – 20,50 = 244,50 312 – 8,50 = 303,50

3 = 114 % 233 – 46,50 = 186,50 282 – 37,50 = 244,50 332 – 28,50 = 303,50

4 = 121 % 247 – 60,50 = 186,50 299 – 54,50 = 244,50 353 – 49,50 = 303,50

5 = 128 % 262 – 75,50 = 186,50 317 – 72,50 = 244,50 373 – 69,50 = 303,50

6 = 135 % 276 – 89,50 = 186,50 334 – 89,50 = 244,50 393 – 89,50 = 303,50

III. Rechenbeispiel eines Mangelfalls:
Im Rechenbeispiel hat der berechtigte Ehegatte kein ei-
genes Einkommen, erh�lt jedoch das Kindergeld; weiter
sind zu ber�cksichtigen zwei Kinder der ersten und zwei-
ten Altersstufe.

Stufe 1:

Anrechenbares Einkommen des
Unterhaltspflichtigen 1.600,00 E

abz�glich großer Selbstbehalt – 990,00 E

verteilungsf�higer Restbetrag 610,00 E

Stufe 2:

Gesamtbedarf der Berechtigten:

Kind 1: DT Einkommensgruppe 1
wegen des Bedarfskontrollbetrages 204,00 E

Kind 2: DT Einkommensgruppe 1
wegen des Bedarfskontrollbetrages 247,00 E

Ehefrau: 3/7 von (1.600 – 204 – 247) 492,00 E

Gesamtbedarf aller Unterhaltsberechtigten 943,00 E

Weil der verteilungsf�hige Restbetrag nicht ausreicht, um
den Gesamtbedarf aller Unterhaltsberechtigten zu de-
cken, ist eine Mangelfallberechnung vorzunehmen (23.3).

Stufe 3:

Berechnungsformel Vhs = V: S � 100

V = Verteilungsf�higer Restbetrag 610,00 E

S = Summe der Einsatzbetr�ge aller
Berechtigten:

Kind 1: DT Einkommensgruppe 6 276,00 E

Kind 2: DT Einkommensgruppe 6 334,00 E

Ehefrau 890,00 E

Summe der Einsatzbetr�ge 1.500,00 E

Vhs = 610 : 1500 � 100

Vhs = 40,66

Stufe 4:
Unterhaltsanspr�che:
Kind 1: 276 � 40,66 % = 112,22 E

zuz�glich aus der Differenz der Selbst-
behalte ist aufzuf�llen bis 276,– E + 50,00 E

Gesamtunterhaltsanspruch 162,22 E

Kind 2: 334 � 40,66 % = 135,80 E

zuz�glich aus der Differenz der Selbst-
behalte ist aufzuf�llen bis 334,– E + 50,00 E

Gesamtunterhaltsanspruch 185,80 E

Ehegatte:
890 � 40,66 % = 361,87 E

Gem�ß Ziff. 24. ergeben sich gerundet
folgende Unterhaltsbetr�ge:
Kind 1: 162,00 E

Kind 2 186,00 E

Ehegatte 362,00 E.


